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RS OGH 1956/9/5 7Ob374/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1956

Norm

ABGB §156 A

ABGB §271

ZPO §8

Rechtssatz

Vor Einbringung der Ehelichkeitsbestreitungsklage durch den Ehemann bestehen kein Anlaß und kein Bedürfnis für die

Bestellung eines Widerstreitsachwalters, weil die Interessenkollision erst mit der Einbringung der Klage eintritt.
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